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Informationsbegehren iSd. § 7 IFG mit dem Betreff „Lizenzkosten für nicht

europäische Software und Hardware [#3588]“.

„jährlich“).

Verfahren wird unter anderem im Bundesvergabegesetz 2018 („BVergG 2018“) 



Vertriebspartner („Reseller“). Auch 



–

–



Betreff anzugeben; etwa „Photoshop“ statt „Adobe Photoshop“ oder „iPhone“ 

statt „Apple iPhone“. 

Hardware unter einem Sammelbegriff („BBG Abruf Hardware für Projekt XYZ“

. So werden Betreffe wie „[…] inkl. Zubehör, […] diverse 

Hardware […]“ aufgefunden



(„Mindestsumme“) 





–



–



Detailbudgets („zentrales IKT Budget“) und Controlling innerhalb der Direktion 

„außereuropäische Hersteller und Lizenzgeber“ unter Berücksichtigung der –

–



Für die Beschwerde ist eine Eingabengebühr in Höhe von €

–



„Finanzamtszahlung“ ist als Empfänger das Finanzamt Österreich –

„EEE – Beschwerdegebühr“

– –
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Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
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Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.


